
 
 

Amt für Gesundheit 

Anhang I zum Reglement über die Zuständigkeiten für Ausgabenbewilligungen in der VGD (SGS 143.121) vom 01.03.2019, Stand: 01.03.2019 
 Erstunterschrift1 Zweitunterschrift1 Eineindeutiger Nummernkreis 

(Ziffern pro Jahr fortlaufend) 2  

CHF 20‘000  < einmalige Ausgaben ≤ CHF 300‘000 bzw.  
CHF 20‘000  < wiederkehrende Ausgaben  ≤ CHF 100‘000 
Ausgaben für Beratungsdienstleistungen         ≤ CHF 50‘000 

Dienststellenleiter/in Fachlich zuständige Mitarbeiterin / 
Fachlich zuständiger Mitarbeiter 

- 

 

 
1 Bei Abwesenheit der /des Benannten von > 3 aufeinanderfolgenden Tagen unterschreibt der / die Stellvertreter/in  
2 Die jeweiligen Erstunterzeichnenden sind verantwortlich für die korrekte „Buchhaltung“ der Verfügungsnummern und Ablage der Verfügungen 

https://bl.clex.ch/data/143.121
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